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(54) FENSTER‑ ODER TÜRHOHLKAMMERPROFIL SOWIE VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fenster‑
oder Türprofilhohlkammerprofil (1), das (a) ein Kernprofil
(30) mit einer aus Kunststoffmaterial gebildeten Kunst-
stoffmatrix und in der Kunststoffmatrix enthaltenen Ver-
stärkungsfasern; und (b) eine das Kernprofil (30) zumin-
dest teilweise ummantelnde Mantelschicht (40) in Form
einer Pulverlackierung, umfasst, wobei sich das Fenster‑

oderTürprofilhohlkammerprofil (1) erfindungsgemäßda-
durch auszeichnet, dass das Kernprofil (30) zumindest
an seiner Oberfläche elektrisch leitfähig oder statisch
leitfähig ausgebildet ist. Darüber hinaus bezieht sich
die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zur Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofil-
hohlkammerprofils (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fenster‑ oder Türpro-
filhohlkammerprofil, das (a) ein Kernprofil mit einer aus
Kunststoffmaterial gebildetenKunststoffmatrix und in der
Kunststoffmatrix enthaltenen Verstärkungsfasern; und
(b) eine dasKernprofil zumindest teilweise ummantelnde
Mantelschicht in Form einer Pulverlackierung umfasst.
Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung eines Fenster‑ oder Türprofil-
hohlkammerprofils.
[0002] Für Fenster‑ und Türhohlkammerprofilen zur
Einfassung von Glasscheiben wird ein eine möglichst
gute Wärmedämmung des daraus erhaltenen Fensters
bzw. der daraus erhaltenen Tür angestrebt. Um die für
solche Fenster oder Türen erforderliche mechanische
Stabilität zu gewährleisten, ist es für entsprechende
Fenster‑ oder Türhohlkammerprofil aus unverstärktem,
thermoplastischem Material, beispielsweise Polyvinyl-
chlorid (PVC), aus statischen Gründen erforderlich, ein
metallisches Armierungsprofil, meist aus Stahl, in min-
destens eine der Hohlkammern des Fenster‑ oder Tür-
hohlkammerprofils einzubringen. Mit der dadurch erziel-
ten erheblichen Verbesserung der mechanischen Stabi-
lität gehen aufgrund der durch die Armierung erzielten
Wärmebrücke eine deutliche Verschlechterung derWär-
medämmeigenschaften einher. Zur Erhöhung der Stabi-
lität bei guten Wärmedämmeigenschaften ist beispiels-
weise aus der DE 82 82 221 U1 eine Profilleiste aus
einem Kernprofil aus Polyvinylchlorid, das Kurzglasfa-
sernmit einerLängevonbis zu12mmineinerMengevon
bis zu 50 Gew.% enthält, und einem dieses ummanteln-
den PVC-Mantelprofil mit hoher Schlagzähigkeit be-
kannt. Darüber hinaus wird in der DE 203 02 286 U1
die kontinuierliche Faserverstärkung eines Bereichs
odermehrererBereicheeinesFensterprofils aus thermo-
plastischemMaterialmit einemFaservolumengehalt von
mehr als 20% vorgeschlagen. Solche Fenster‑ und Tür-
profile mit einer Verstärkung durch Endlosfasern weisen
sehr hohe E-Module auf. Nachteilig an den in der DE 82
82 221 U1 und in der DE 203 02 286 U1 beschriebenen
Profilleisten wird gesehen, dass sie mit Pulverlacken
unter für entsprechendeMetallprofilegeltendeStandard-
bedingungen nicht beschichtet werden können, ohne
dass das resultierende pulverbeschichtete Profil erheb-
liche Oberflächendefekte aufweist.
[0003] An dieser Stelle setzt die vorliegendeErfindung
ein, der die Aufgabe zugrunde liegt, ein Fenster‑ oder
Türprofilhohlkammerprofil zur Verfügung zu stellen, das
die Nachteile des Stands der Technik zumindest teilwei-
se überwindet. Insbesondere soll das erfindungsgemä-
ße Fenster- oder Türprofilhohlkammerprofil auch nach
dem Pulverbeschichten der Oberfläche über eine gute
Oberflächenbeschaffenheit und eine hohemechanische
Stabilität verfügen. Darüber hinaus liegt die vorliegende
Erfindungauch inderBereitstellungeinesVerfahrens zur
Herstellung eines derartigen Fenster- oder Türprofilhohl-
kammerprofils.

[0004] Diese und andere Aufgaben werden erfin-
dungsgemäß durch ein Fenster‑ oder Türprofilhohlkam-
merprofilmit denMerkmalendesAnspruchs1bzw.durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 ge-
löst. Bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsge-
mä-βen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofils sowie
des erfindungsgemäßen Verfahrens sind jeweils in den
abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0005] Gemäß der vorliegenden Erfindung wurde
überaschenderweise erkannt, dass eine hohe Oberflä-
chengüte auch für pulverbeschichte, faserverstärke
Kunststoffprofile erzielt werden, indem die zu beschich-
tende Außenseite des Kunststoffprofils elektrisch leitfä-
hig oder statisch leitfähig ausgebildet ist. Dies führt zu
einem besseren Anhaften der Pulverbeschichtung an
dem faserverstärken Kunststoffprofil und zu einer kom-
pakterenBeschichtung,waszueinergutenOberflächen-
beschaffenheit des beschichten Kunststoffprofils führt,
die der entsprechender pulverbeschichteterMetallprofile
gleichkommt. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird
dies dadurch realisiert, dass dasKernprofil zumindest an
seiner Oberfläche elektrisch leitfähig oder statisch leit-
fähig ausgebildet ist.
[0006] Dementsprechend liegt der vorliegenden Erfin-
dung in der Bereitstellung eines Fenster‑ oder Türprofil-
hohlkammerprofils, das (a) ein Kernprofil mit einer aus
Kunststoffmaterial gebildetenKunststoffmatrix und in der
Kunststoffmatrix enthaltenen Verstärkungsfasern; und
(b) eine dasKernprofil zumindest teilweise ummantelnde
Mantelschicht in Form einer Pulverlackierung umfasst,
wobei sich Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil er-
findungsgemäß dadurch auszeichnet, dass das Kern-
profil zumindest an seiner Oberfläche elektrisch leitfähig
ausgebildet ist.
[0007] Wie hierin verwendet, bedeutet der Begriff
"Oberflächenwiderwiderstand" den elektrischen Wider-
stand, der auf derOberflächedesKernprofils gemäßDIN
EN 62631‑3‑2:2016‑10 gemessen wird, insbesondere
unter Verwendung der Methode "Ringelektrode". In die-
sem Zusammenhang wird, wie hierin verwendet, von
einer "elektrisch leitfähigen" Oberfläche gesprechen,
wenn der Oberflächenwiderwiderstand im Bereich von
102Ω bis 106Ω liegt. Ebenso wird, wie hierin verwendet,
in diesem Zusammenhang von einer "statisch leitfähi-
gen" Oberfläche gesprochen, wenn der Oberflächenwi-
derwiderstand im Bereich zwischen 106 und 108 Ω be-
trägt. Die Untergrenze desOberflächenwiderstand berät
bevorzugt 102Ω, insbesondere 5*102Ω. Darüber hinaus
beschreibt der Begriff "Kunststoffmaterial" einen Kunst-
stoff, insbesondere einen thermoplastischen Kunststoff,
dem die zur Herstellung von Fenster‑ oder Türprofilhohl-
kammerprofilen üblichen Zusatzstoffe, wie beispielswei-
se Stabilisatoren, Weichmacher, Pigmente und derglei-
chen, zugesetzt worden sind. Dementsprechend meint
beispielsweise der Begriff "Polyamid" im Zusammen-
hang mit einem Kunststoffmaterial, dass dem Polyamid
als eigentlichem Kunststoffmaterial die zur Herstellung
von Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofilen üblichen
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Zusatzstoffe, wie beispielsweise Stabilisatoren, Weich-
macher, Pigmente unddergleichen, zugesetzt sind.Glei-
ches gilt entsprechend auch für Polyolefine, Polyvinyl-
chlorid (PVC), Poly(meth)acrylate, Polyester und der-
gleichen.
[0008] Hinsichtlich des erfindungsgemäßen Fenster‑
oder Türprofilhohlkammerprofils kann es bevorzugt sein,
wennderOberflächenwiderstanddesKernprofils gemäß
DIN EN 62631‑3‑2:2016‑10 höchstens 106 Ω beträgt,
vorzugsweise höchstens 10000Ω beträgt. Ein derartiger
Wert für den Oberflächenwiderstand hat sich als aus-
reichend erwiesen, um am Kernprofil gut anhaftende
Pulverbeschichtungen mit hoher Oberflächengüte zu
erzielen. Als bevorzugte Untergrenze für den Oberflä-
chenwiderstand kann ein Wert von 100 Ω genannt wer-
den.
[0009] Es kann auch günstig sein, wenn das Kunst-
stoffmaterial des Kernprofils elektrisch leitfähige Partikel
in einem Anteil von 0,5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, vorzugs-
weise 1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, und besonders bevor-
zugt 5 Gew.-% bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf das
Gewicht des Kernprofils als 100 Gew.-%, enthält. Alter-
nativ dazu kann es nützlich sein, wenn das Kernprofil
eine Außenschicht umfasst, die elektrisch leitfähige Par-
tikel in einem Anteil von 0,5 Gew.-% bis 50 Gew.-%,
vorzugsweise 1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, und besonders
bevorzugt 5 Gew.-% bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf
das Gewicht der Außenschicht als 100 Gew.-%, enthält.
Dadurch lässt sich die Gesamtmenge der erfindungsge-
mäß einzusetzenden elektrisch leitfähigen Partikel er-
heblich verringern.
[0010] Vorzugsweise liegt. dieDickederAußenschicht
des Kernprofils innerhalb eines Bereichs von 0,3 mm bis
1,5 mm, insbesondere innerhalb eines Bereichs von 0,5
mm bis 1,0 mm Eine Dicke der Außenschicht in diesem
Bereich überdeckt eventuell an der Oberfläche auftre-
tende Glasfasern in ausreichend.
[0011] Es kann auch von Vorteil sein, wenn die elekt-
risch leitfähigen Partikel aus elektrisch leitfähigen Ruß-
Partikeln und elektrisch leitfähigen Kohlefaser-Partikeln,
elektrisch leitfähigen Kohlenstoffnanoröhrchen, elekt-
risch leitfähigen Graphit-Partikeln metallischen Partikeln
(insbesondere Kupfer, Aluminium und dergleichen) so-
wie Kombinationen daraus ausgewählt sind. Derartige
Partikel haben sich als erfindungsgemäßwirksamerwie-
sen und sind kommerziell leicht erhältlich.
[0012] In bevorzugten Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerpro-
fils ist die Kunststoffmatrix des Kernprofils als Polyvinyl-
chlorid-Matrix, Poly(meth)acrylat-Matrix, Polyester-Mat-
rix oder Polyamid-Matrix ausgebildet. Zweckmäßiger-
weise ist die Kunststoffmatrix des Kernprofils als Poly-
acrylat-Matrix, insbesondere PMMA-Matrix, ausgebil-
det. In diesem Fall wird das Kernprofil bevorzugt durch
reaktive Pultrusion der entsprechenden Monomere un-
d/oder reaktiven Oligomere zur Herstellung von Polyac-
rylat, z.B. Polymethylmethacrylat (PMMA), hergestellt.
DieHerstellung andererMaterialienmittels reaktiver Pul-

trusion, beispielsweise von Polyester, z.B. Polyethylen-
terephthalat (PET), insbesondere schlagzähem Poly-
ethylenterephthalat (PET-G), oder Polybutylentereph-
thalat (PBT), oder thermoplastischen Polyurethanen
(TPU) wird hierdurch jedoch nicht ausgeschlossen. Die
Herstellung von Polyamid, beispielsweise PA6 oder
PA12, oder Bisphenol A (BPA), Polycarbonat (PC), Poly-
esteramiden oder Polyimiden vorzugsweise mittels der
reaktiven Pultrusion liegt hier ebenfalls im Rahmen der
Erfindung.Wenndie Kunststoffmatrix des Kernprofils ein
Polyamid umfasst, ist das Polyamid vorzugsweise aus-
gewählt ist aus der Gruppe, umfassend Polyamid‑6 (PA
6), Polyamid‑6.6 (PA 6.6), Polyamid‑6.10 (PA 6.10), Po-
lyamid‑4.6 (PA 4.6), Polyamid‑12 (PA 12) sowie Blends
der vorgenannten Polyamide. Dabei ist Polyamid‑6 auf-
grund seiner guten Verfügbarkeit besonders bevorzugt.
In Bezug auf die reaktive Pultrusion und die Herstellung
von Fenster‑ und Türprofilhohlkammerprofil mittels reak-
tiver Pultrusion wird auf die WO 2018/072828 766 A1
verwiesen, auf die diesbezüglich hiermit explizit Bezug
genommen wird.
[0013] Wenn eine Außenschicht des Kernprofils vor-
liegt, ist diese Außenschicht zweckmäßigerweise aus
einem mit dem Kernprofil kompatiblen Polymer herge-
stellt. Vorzugsweise entspricht das Material der Außen-
schicht dem Material der Kunststoffmatrix des Kernpro-
fils. So wird beispielsweise bei der Ausbildung der ther-
moplastischen Matrix des Kernprofils als Poly(meth)ac-
rylat-Matrix zweckmäßigerweisedieBeschichtungeben-
falls aus einem Poly(meth)acrylat hergestellt. Grund-
sätzlich kommen für die Beschichtung dieselben Mate-
rialien wie für die Kunststoffmatrix des Kernprofils in-
frage, also neben Poly(meth)acrylat (z.B. PMMA)
insbesondere Polyester (z.B. PET, PET-G oder PBT),
Polyurethane (z.B. TPU), Polyamide (z.B. PA6 oder
PA12), BPA oder PC. Bevorzugt umfasst die Außen-
schicht kein faserverstärktes Material.
[0014] Vorzugsweise wird die Außenschicht mit dem
Kernprofil coextrudiert. Der Begriff "Coextrusion", wie
hierin verwendet, meint in diesem Zusammenhang auch
den Auftrag der Beschichtung auf das frisch hergestellte
Kernprofil mittels einer unmittelbar an die reaktive Pul-
trusion online anschließenden Extrusion, wobei in die-
sem Fall auch die Zwischenkühlung des Kernprofils vor
demAuftrag der Beschichtung imRahmen der Erfindung
liegt. Alternativ hierzu können bei der Coextrusion das
Kernprofil und die Beschichtung in einem gemeinsamen
Werkzeug hergestellt werden.
[0015] Besonders bevorzugt kann es sein, dass die
Kunststoffmatrix des Kernprofils als eine Polyamid-Mat-
rix ausgebildet ist. Vorzugsweise ist das Polyamid dann
ausgewählt aus der Gruppe, umfassend Polyamid 6 (PA
6), Polyamid 6.6 (PA 6.6), Polyamid 6.10 (PA 6.10),
Polyamid 4.6 (PA4.6), Polyamid 12 (PA12) sowieBlends
der vorgenannten Polyamide untereinander sowie mit
anderen Polymeren oder Copolymeren, insbesondere
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) und Acryl-
nitril-Acrylester-Styrol-Copolymere (ASA). Daraus ist
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Polyamid‑6 aufgrund seiner guten Verfügbarkeit beson-
ders bevorzugt. Das zum Kunststoffmaterial des Kern-
profils kompatible thermoplastische Kunststoffmaterial
der Außenschicht ist ebenfalls bevorzugt aus diesen
Materialien ausgewählt. Vorzugsweise wird das Poly-
amid des Kernprofils auch als das thermoplastische
Kunststoffmaterial des Mantelprofils eingesetzt. In be-
sonders bevorzugten Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerpro-
filswirdPolyamid6alsKunststoffmaterial desKernprofils
und des Außenprofils verwendet.
[0016] Wenn eine Außenschicht des Kernprofils vor-
liegt,weistdieseeineDickevorzugsweise imBereichvon
0,3 mm bis 1,5 mm auf. Erfindungsgemäß ist das Kern-
profil im Querschnitt vorzugsweise vollständig von der
Außenschicht umgeben. Um eine gute Außenansicht
des Profils zu erzielen, kann es jedoch auch ausreichend
sein, wenn die wetterseitige Außenwand, die raumseiti-
ge Außenwand und die beschlagseitige Profilaußen-
wand eine derartige Außenschicht aufweisen. Die übrige
Wandstärke der wetterseitigen Außenwand, der raum-
seitigen Außenwand und der beschlagseitigen Profilau-
ßenwand sind dann vorzugsweise durch das Kernprofil
ausgebildet sein.DadurchbleibenglatteAnsichtsflächen
der aus dem erfindungsgemäßen Fenster- oder Türpro-
filhohlkammerprofil gebildeten Bauelemente bei sehr
hoher Stabilität des gebildeten Rahmens erhalten. Be-
vorzugt weist die durch das Mantelprofil gebildete Au-
ßenschicht eine Dicke im Bereich von etwa 0,4 mm bis
etwa 1,2 mm, insbesondere etwa 0,5 mm bis etwa 0,9
mm, besonders bevorzugt von etwa 0,6 mm, auf.
[0017] Zweckmäßigerweise sind die Verstärkungsfa-
sern als Glas‑ und/oder Carbon‑ und/oder Aramidfasern
und/oder Basaltfasern ausgebildet, wobei andere Faser-
materialien jedoch nicht ausgeschlossen sind. Erfin-
dungsgemäß ist aber der Einsatz von Glasfasern als in
der Kunststoffmatrix enthaltene Verstärkungsfasern be-
vorzugt. Im Rahmen der Erfindung ist es dabei bevor-
zugt, Kurzglasfasern mit einer Faserlänge im Bereich
von 0,1 mm bis 5 mm, Langglasfasern mit einer Faser-
länge im Bereich von 5 mm bis 50 mm und/oder End-
losglasfasern mit einer Länge von über 50 mm einzeln
oder in Kombination zu verwenden. Während bei der
Verwendung von Kurz‑ und Langglasfasern das Kern-
profil bevorzugt durch Extrusion bzw. Coextrusion her-
gestellt wird, ist bei der Verwendung von Endlosglasfa-
sern die Herstellung des erfindungsgemäßen Fenster‑
oder Türprofilhohlkammerprofils mittels reaktiver Pultru-
sion am besten geeignet. Bei der Verwendung von Kurz-
glasfasern kann es auch günstig sein, wenn die mittlere
Faserlänge der Verstärkungsfasern im Bereich von 1,5
mm bis 3,2 mm liegt. Eine mittlere Länge der Glasfasern
in diesem Bereich führt zu einer hohen mechanischen
Stabilität eines erfindungsgemäßen Fenster‑ oder Tür-
profilhohlkammerprofils sowohl in Längsrichtung als
auch senkrecht dazu. In diesem Zusammenhang hat
sich eine mittlere Faserlänge in einem Bereich von 2,5
mm bis 3,0 als besonders geeignet erwiesen. Erfin-

dungsgemäß ist die Verwendung von Endlosglasfasern
besonders bevorzugt. Für Endlosglasfasern besteht der
größte Bedarf dieOberflächengüte zu verbessern. Darü-
ber hinaus werden unter Verwendung von Endlosglasfa-
sern die höchsten Steifigkeits‑ und Festigkeitswerte mit
einem E-Modul gemäß DIN EN ISO 527‑4: 2022‑03 von
bis zu 70.000 N/mm2 in Profillängsrichtung erzielt.
[0018] Es kann auch hilfreich sein, wenn die Verstär-
kungsfasern in einemAnteil von 10Gew.-% bis 90Gew.-
%, bezogen auf das Gewicht des Kernprofils als 100
Gew-%, in dem Kernprofil enthalten sind. Wenn der Ge-
wichtsanteilanteil der Verstärkungsfasern in dem Kern-
profil innerhalt des Bereichs von 10Gew.-% bis 90Gew.-
%, bezogen auf das Gewicht des Kernprofils als 100
Gew-%, liegt, werden ausgezeichnete E-Module gemäß
DIN EN ISO 527‑4: 2022‑03 und entsprechende Kern-
profile lassen sich beispielsweise mittels reaktiver Pul-
trusion erzeugen. erzielt. In diesem Zusammenhang ist
bevorzugt, wenn der Gewichtsanteilanteil der Verstär-
kungsfasern indemKernprofil innerhalt desBereichsvon
20 Gew.-% bis 80 Gew.-%, insbesondere 30 Gew.-% bis
60 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht des Kern-
profils als 100 Gew-%, liegt.
[0019] In Bezug auf die in Form einer Pulverlackierung
ausgebildete Mantelschicht können dem Fachmann an
sich bekannte Materialien, Auftrags‑ und Härtungsver-
fahren erfindungsgemäß eingesetzt werden. Beispiels-
weise können Pulverlack-Zusammensetzungen auf der
Basis von Polyesterharzen, Epoxidharzen und/oder
(Meth)acrylatharzen sowie Gemische daraus, die darü-
ber hinaus Vernetzerharze (Härtemittel), Pigmente, Füll-
stoffe sowie weitere Lackadditive enthalten können, er-
findungsgemäß zumEinsatz kommen. Epoxidharze, Po-
lyesterharze und diese enthalten Gemische haben sich
erfindungsgemäß als besonders gut geeignet erwiesen,
da sie die Oberflächen der Kunststoffprofile am besten
benetzen. Zur Aushärtung von Pulverlacken ist es erfor-
derlich, das auf dem Substrat abgeschiedene Pulver
zunächst durch Erwärmen auf Temperaturen oberhalb
der Glasübergangstemperatur bzw. des Schmelzpunk-
tes der Pulverlackformulierung aufzuschmelzen. Als
Wärmequellen werden z.B. Konvektionsöfen, Infrarot-
Strahler oder Kombinationen aus beiden eingesetzt.
Die Aushärtung der Pulverbeschichtung erfolgt für ther-
misch vernetzende Systeme typischerweise durch Er-
wärmung auf Temperaturen zwischen 140 und 200’C für
einen Zeitraum von ca. 10 bis 30 Minuten. Für UV-härte-
ndePulverlackformulierungenerfolgt dieAushärtungder
aufgeschmolzenen Pulverschicht mit Hilfe von ultravio-
letter Strahlung innerhalb von wenigen Sekunden. In
bevorzugten Ausführungsformen des erfindungsgemä-
ßen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofils weist die
Pulverlackierung eine Dicke in einemBereich von 25µm
bis 200 µm, insbesondere in einem Bereich von 60 µm
bis 120 µm, auf.
[0020] AlleKunststoffmaterialien indemerfindungsge-
mäßen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil können
dabei auch in Form von durch einen Recycling-Prozess
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gewonnenen Materialien eingesetzt werden. Insbeson-
dere ist es bevorzugt, dass ein recycliertes Polyamid in
dem Kernprofil enthalten ist. Zusätzlich oder alternativ
dazu kann in demMantelprofil auch "frisches", also nicht
recycliertes Polymermaterial eingesetzt werden.
[0021] Besonders bevorzugt lässt sich das Kernprofil
des erfindungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofilhohl-
kammerprofils in an sich bekannter Weise durch Coex-
trusion des Kernprofils und des Mantelprofils herstellen.
[0022] Bevorzugt werden die erfindungsgemäßen
Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofile zur Herstel-
lung eines Kunststoff-Fensters oder einer Kunststoff-
Tür verwendet. Durch Verschweißen von auf Gehrung
geschnittenenStücken eines erfindungsgemäßen Fens-
ter‑ oder Türprofilhohlkammerprofils oder Verbinden sol-
cher Stücke mittels entsprechender Eckverbinder kann
einFenster‑oder Türrahmenerhaltenwerden.Der Fens-
ter‑ oder Türrahmen ist für den Einbau in eine Öffnung
einer Wandung eines Gebäudes vorgesehen bzw. in die
Öffnung der Wandung eines Gebäudes einbaubar.
[0023] DieAusführungen in Bezug auf das erfindungs-
gemäße Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil gelten
in Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren entspre-
chend.
[0024] In Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren
ist bevorzugt, wenn die Herstellung des Kernprofil, ggf.
zusammen mit der Außenschicht, mittels Extrusion,
Coextrusion oder Pultrusion, insbesondere mittels reak-
tiver Pultrusion, erfolgt.
[0025] Das erfindungsgemäße Fenster‑ oder Türpro-
filhohlkammerprofil sowie einzelne Teile davon können
auch zeilenweise oder schichtweise unter Verwendung
eines zeilenaufbauenden oder schichtaufbauenden Fer-
tigungsverfahrens (z. B. 3D-Druck) hergestellt werden,
bevorzugt ist jedoch die Herstellung mittels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.
[0026] Im Folgenden soll die vorliegende Erfindung
unter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten
Ausführungsformen im Detail erläutert werden. Dabei
zeigt eine Querschnittsdarstellung eines als Fensterflü-
gelprofil ausgebildeten Fenster‑ oder Türprofilhohlkam-
merprofils gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.
[0027] In Figur 1 ist eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerpro-
fils 1 am Beispiel eines Flügelprofils für ein Kunststoff-
fenster in einer Querschnittsdarstellung gezeigt. Das
erfindungsgemäße Fenster‑ oder Türprofilhohlkammer-
profil 1 umfasst einewetterseitigeAußenwand2undeine
raumseitigen Außenwand 3. An diewetterseitige Außen-
wand 2 grenzen zwei Hohlkammern 4, 5 an, die von als
Stegen ausgebildeten Wandungen 6, 6’,6" und der wet-
terseitigen Außenwand 2 begrenzt sind. Zentral umfasst
das erfindungsgemäße Hohlkammerprofils 1 eine
Haupthohlkammer 7. Der obere Steg 8 der Haupthohl-
kammer 7 bildet zusammenmit einemAußenüberschlag
5 einen Falzbereich 10, in den ein nicht dargestelltes
Flächenelement, insbesondere eine Isolierverglasung,

aufgenommen werden kann. Das Flächenelement wird
durch eine Glasleiste (nicht dargestellt) stabilisiert, die in
einer Glasleistennut 11 des erfindungsgemäßen Hohl-
kammerprofils 1 verankerbar ist. Die in Fig. 1 unten an-
geordnete Außenwand 12 des erfindungsgemäßen
Hohlkammerprofils 1 wird als beschlagseitige Profilau-
ßenwand 12 bezeichnet, während man bei der der Be-
schlagseite gegenüberliegenden Seite von der Falzseite
mit einer falzseitigen Profilaußenwand 13 spricht.
[0028] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Fenster‑ oder Türprofilhohl-
kammerprofils 1 bildet in der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform das Kernprofil 30 die Innenwände, bei-
spielsweise die Wandungen 6, 6’,6", die falzseitige Pro-
filaußenwand 13 und Abschnitte der Glasleistennut 11
vollständig, sowie teilweise zur Profilinnenseite gerichtet
die wetterseitige Außenwand 2, die beschlagseitige Pro-
filaußenwand 12 und die raumseitige Außenwand 3. Die
übrigen Teile der Wandstärke der wetterseitigen Außen-
wand 2, der raumseitigen Außenwand 3, der Glasleis-
tennut 11, der beschlagseitigen Profilaußenwand 12 so-
wie des Anschlags 14 von einer Außenschicht 31 ge-
bildet. Damit bildet die Außenschicht 31 teilweise die
Außenseite des Kernprofils 30. Diese Außenseite des
Kernprofils 30 ist vollständig von einem Mantelprofils 40
in Form einer Pulverlackierung umhüllt. Das Mantelprofil
40weist in der dargestelltenAusführungsformeineDicke
von 80 µm auf.
[0029] Gemäß der der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Fenster‑ oder Tür-
profilhohlkammerprofils 1 umfasst das Kernprofil 30 eine
Kunststoffmatrix aus Polyamid 6, dem zur Extrusion von
Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofilen übliche Zu-
satzstoffe, wie beispielsweise Stabilisatoren, Weichma-
cher, Pigmente und dergleichen, zugesetzt sind. In die
Kunststoffmatrix sind zur Verstärkung Kurzglasfasern
mit einermittlerenFaserlängevon2,7mm ineinemAnteil
von 45 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Kern-
profils 30als 100Gew.-%, eingebettet. DieAußenschicht
31 bildet ein Gemisch aus elektrisch leitfähigem Poly-
amid 6 (Percolen PA 4200 EC; bezogen von der Grafe
GmbH&Co. KG, D‑99444 Blankenhain) und herkömmli-
ches Polyamid 6, wobei dem Gemisch die zur Extrusion
von Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofilen übliche
Zusatzstoffe ebenfalls zugesetzt wurden. Dieses Ge-
misch ist zum Kernprofil 30 kompatibel. Durch Variieren
des Anteils an elektrisch leitfähigem Polyamid 6 in dem
Gemisch wurde der Oberflächenwiderstand des Kern-
profils 30 im Bereich der gemäß DIN EN
62631‑3‑2:2016‑10 auf verschiedene Werte von 500 Ω
bis 108 Ω eingestellt.
[0030] Anschließend wurde eine Pulverbeschichtung
auf Polyesterbasis (TIGER Drylac® Series 068 glatt sei-
denglänzend; bezogen von der TIGER Coatings GmbH
& Co. KG, A‑4600 Wels) auf die resultierenden Profile
sowie auf das Kernprofil 30 ohne Außenschicht 31 je-
weils in einer Schichtdicke von 80 µm aufgebracht und
gehärtet.
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[0031] Im Falle des Kernprofil 30 ohne Außenschicht
31, d. h. ohne elektrisch leidende Oberfläche (Referenz-
beispiel),weist dieOberflächenachdemHärtenmehrere
große Bläschen auf. Im Gegensatz dazu zeigten die
erfindungsgemäßen Fensterprofile 1 in den Bereichen
mit Au-βenschicht 31, d. h. mit elektrisch leidender Ober-
fläche (Erfindungsgemäße Beispiele) nach dem Härten
eine glatte Oberflächenbeschaffenheit, die der pulverbe-
schichteter Aluminiumprofile gleichkam, sowie eine gute
Lackhaftung, während in den Bereichen ohne Außen-
schicht 31 an der Oberfläche wiederum mehrere große
Bläschen auftraten.
[0032] Entsprechende Fensterprofile 1 wurden eben-
falls mit Polyvinylchlorid, Epoxidharzen und (Meth)Acry-
latharzen durchgeführt, wobei vergleichbare Ergebnisse
erzielt wurden.
[0033] In alternativen Ausführungsformen ist das
Kernprofil 30 auch vollständig aus dem elektrisch leit-
fähigen Kunststoffmaterial mit darin eingebetteten Ver-
stärkungsfasern (ohne Außenschicht 31) ausgebildet. In
solchen Fällen werden ebenfalls gut an dem Kernprofil
30 anhaftende Pulverlackierungen mit guter Oberflä-
chenqualität erhalten.
[0034] Die Fensterprofile 1 gemäß der in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
besitzen eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und
verfügt eine hohe mechanische Stabilität sowohl in
Längsrichtung (E-Modul gemäß DIN EN ISO 527‑4:
2022‑03 von 9.400 N/mm2) als auch senkrecht dazu.
[0035] Das erfindungsgemäße Fensterprofil 1 wurde
durch Coextrusion des Kernprofils 30 mit der Außen-
schicht 31 und anschließendes Aufbringen der Mantel-
schicht 40 mittels Pulverlackieren hergestellt.
[0036] Die vorliegende Erfindung wurde exemplarisch
unter Bezugnahme auf Hohlkammerprofile für den Flü-
gelrahmeneinesFenstersbeschrieben.Esversteht sich,
dass die vorliegendeErfindungauchauf andereFenster-
oder Türprofilhohlkammerprofile, insbesondere Blend-
rahmenprofile für ein Fenster sowie für Blendrahmen-,
Zargen- oder Flügelrahmenprofile einer Tür entspre-
chend anwendbar ist.

Patentansprüche

1. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1), umfas-
send

(a) ein Kernprofil (30) mit einer aus Kunststoff-
material gebildeten Kunststoffmatrix und in der
Kunststoffmatrix enthaltenen Verstärkungsfa-
sern; und
(b) eine das Kernprofil (30) zumindest teilweise
ummantelnde Mantelschicht (40) in Form einer
Pulverlackierung,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Kernprofil (30) zumindest an seiner Oberfläche

elektrisch leitfähig oder statisch leitfähig ausgebildet
ist.

2. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Oberflächenwiderstand des Kernprofils (30) gemäß
DIN EN 62631‑3‑2:2016‑10 höchstens 108 Ω be-
trägt, vorzugsweise höchstens 106 Ω beträgt.

3. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dasKunststoffmaterial desKernpro-
fils (30) elektrisch leitfähige Partikel in einem Anteil
von 0,5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, bezogen auf das
Gewicht des Kernprofils (30) als 100 Gew.-%,
enthält.

4. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kernprofil (30) eine Außen-
schicht (31) umfasst, die elektrisch leitfähigePartikel
in einem Anteil von 0,5 Gew.-% bis 50 Gew.-%,
bezogen auf das Gewicht des Außenschicht (31)
als 100 Gew.-%, enthält.

5. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dicke der Außenschicht (31) des Kernprofils (30)
innerhalb eines Bereichs von 0,3 mm bis 1,5 mm
liegt.

6. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrisch leitfähigen Partikel
aus elektrisch leitfähigen Ruß-Partikeln und elekt-
risch leitfähigen Kohlefaser-Partikeln, elektrisch leit-
fähigen Kohlenstoffnanoröhrchen sowie Kombina-
tionen daraus ausgewählt sind.

7. Fenster‑ oder Türprofilhohlkammerprofil (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kunststoffmatrix (4) des Kern-
profils (30) als Polyvinylchlorid-Matrix, Poly(meth)
acrylat-Matrix, Polyester-Matrix oder Polyamid-Mat-
rix ausgebildet ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Fenster‑ oder Tür-
profilhohlkammerprofils (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei zunächst das Kernprofil (30) mit
Hilfe eines Strangproduktionsprozesses hergestellt
wird und dann die als Pulverlackierung ausgebildete
Mantelschicht (40) aufgebracht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Herstellung des Kernprofil (30)
mittels Extrusion, Coextrusion oder Pultrusion, ins-
besondere mittels reaktiver Pultrusion, erfolgt.
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